Führung des Ausbildungsnachweises

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses der Industrie- und Handelskammer Kassel vom 28. November 2000 sind Ausbildungsnachweise nach folgenden Richtlinien zu führen:

1. Der Ausbildungsnachweis soll sicherstellen, dass der zeitliche und sachliche Ablauf der Ausbildung für alle Beteiligten – Auszubildender, Ausbildender und Ausbilder – in möglichst einfacher Form nachweisbar gemacht wird (Ausbildungsnachweis).

2. Der Ausbildungsnachweis ist wahlweise täglich oder wöchentlich zu führen.
Der Ausbildende oder der Ausbilder hat den Ausbildungsnachweis wöchentlich zu prüfen und abzuzeichnen. 

3. Der Auszubildende führt den Ausbildungsnachweis während der betrieblichen Ausbildungszeit.

4. Die Vorlage des Ausbildungsnachweises ist Zulassungsvoraussetzung zur Abschlussprüfung gemäß § 43 Abs. 1 Ziff. 2 BBiG. Eine Bewertung in der Abschlussprüfung erfolgt nicht. Der Ausbildungsnachweis wird bis zur Abschlussprüfung geführt. Er ist dem Prüfungsausschuss vom Auszubildenden zur Abschlussprüfung vorzulegen. Nähere Informationen erhält der Prüfling durch die Industrie- und Handelskammer Kassel.

5. Ein Exemplar des betrieblichen Ausbildungsplans ist in den Ausbildungsnachweis einzuheften.

6. Der Auszubildende hat den Ausbildungsnachweis entsprechend den nachstehenden Hinweisen und Beispielen zu führen.

I.
Täglich geführte Ausbildungsnachweise

Der Ausbildungsnachweis ist täglich stichwortartig/halbsatzartig zu führen. Dabei ist die für die einzelne Arbeit aufgewendete Zeit in der dafür vorgesehenen Spalte anzugeben. Zu erfassen ist auch die Art des Ausbildungsbereiches, wie Betrieb, Berufsschule, Lehrgespräche und betrieblicher Unterricht, wobei auch krankheitsbedingte Fehltage und Urlaub zu dokumentieren sind.

Die Eintragungen für Lehrgespräche und betrieblichen Unterricht sowie für den Berufschultag sollen den behandelten Lehrstoff erfassen, nicht nur etwa die Unterrichtsfächer.

Beispiele:
Nicht

Berufsschule



sondern

Lernfeld 2 Güter lagern:  Aufgaben des Lagers, Mind Map Aufgaben, 







Arbeitsheft AB 1



Lernfeld 3 Güter bearbeiten: Inventurarten, Arbeitsheft AB 2, Lern-

  karten Inventurarten erstellt



Lernfeld 6 Güter verpacken: Grundbegriffe im Verpackungsbereich, 







       Arbeitsheft AB 1, Struktogramm Grund-






  
       begriffe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In gewerblich-technischen Ausbildungsberufen sollen kurze Angaben über die ausgeübten Tätigkeiten einschließlich der Werkstoffangabe, der eingesetzten Maschinen, Werkzeuge und Hilfsmittel (Prüfzeuge) gemacht werden.

Beispiele:

Nicht

Fräsen

sondern

Fräsen eines Zahnrades aus Resitex an der Universalfräsmaschine mit Hilfe


des Teilkopfes

oder

Kontrolle von Maßschablonen mit der Messschraube
oder 

Montage des Vorwählgetriebes einer Drehmaschine

In kaufmännischen Ausbildungsberufen sollen die Angaben über die ausgeübte Tätigkeit auch Aussagen

über die verwendeten Bürohilfsmittel (Büromaschinen, Formulare, Tabellen usw.) enthalten

Beispiele:
Nicht

Formulare ausgefüllt

sondern
Bundesbahnfrachtbriefe aufgrund der Lieferscheine mit Schreibmaschine ausgefüllt

Nicht 
Verkauf

sondern
Verkauf von Sakkos unter besonderer Berücksichtigung der Kundenansprache
II. Beispiele für täglich geführte Ausbildungsnachweise






Datum

Betriebl. Tätigkeiten, Schulungen,

Einzel-

Gesamt-






Berufsschulunterricht u.s.w.


stunden

stunden


Technischer

17.02.

Teilzeichnung nach Modell skizziert

4

Zeichner



Maßeintragungen vorgenommen

2






Bauteile räumlich zugeordnet


2

8


Chemielaborant
23.04.

Laborgeräte aus Glas, Porzellan und Kunst-






stoff gereinigt




3






Mit Messgeräten Temperaturen von festen






flüssigen und gasförmigen Stoffen gemessen
5

8


Industrie-

03.12.

Bohrungen verschiedener Größen in Blechen

mechaniker



und Platten hergestellt



5






Bohrungen mit Senker entgratet

3

8


Verkäufer

16.05.

Transport und Einlagerung von Waren

1






Auffüllen von Warenbeständen im Verkaufs-

raum





2






Mithilfe bei der Schaufenstergestaltung

2






Zuschauen und Zuhören bei Verkaufsge-






sprächen




3

8


Industrie-

30.08.

Sachliche und rechnerische Prüfung von

kaufmann



Eingangsrechnungen



2






Prüfen und bearbeiten von Zahlungsein-






gängen 




2






Mitwirken bei der Entgeltabrechnung

3






Registraturarbeiten



1

8


Bürokaufmann

07.09.

Bearbeiten von Anfragen und Angeboten
1,5






Rechnungsbearbeitung



2,5






Führen von Sachkonten



2,5






Ausstellung von Frachtpapieren


1,5

8


III. Wöchentlich geführte Ausbildungsnachweise

Wöchentliche Berichte werden mit demselben Formular geführt. Die Eintragung unter der Spalte „Datum“ kann entfallen, weil der Zeitraum unter der Angabe „für die Woche vom ..... bis .....“ einzutragen ist. Zu den einzelnen Tätigkeiten, Schulungen und zum Berufsschulunterricht kann die Zeitangabe unter „Gesamtstunden“ erfolgen und wie bei täglich geführten Nachweisen unter „Gesamtstunden der Ausbildungswoche“ addiert werden.

